
Einwilligungfür die regelmäßige Durchführung von COVlD-19-Selbsttests im
Schuljahr 2021/22
Die regelmäßige Durchführung von COVID»19-Selbsttests(Antigen- und PCR—Tests] setzt die Einwilligung
der zu testenden Person bzw. bei Schulkindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr der bzw. des
Erziehungsberechtigten voraus. Diese Einwilligunggilt für die regelmäßige Durchführung der Antigen-
Selbsttests und der PCR-Selbsttests in der Schule im Schuljahr 2021/22 sowie hinsichtlich der PCR-Tests
auch für die VerarbeitungfolgenderDaten:

- Vor- und Familienname derSchülerin bzw. des Schülers und besuchte Klasse

0 Kontaktdatender Erziehungsberechtig‘ten (Telefonnummerund Email)

- Nummer des Teströhrchens (= Nummer auf der CoronaTestpass-Etikette)
. Testergebnis

Hinweis: Eine Verknüpfung der Daten der Schülerin oder des Schülers bzw. der Erziehungsberechtigen
mit einemTestergebnisaus dem Labor erfolgt ausschließlich im Fall eines positiven Ergebnisses am
Schulstandort. Die Testergebnissewerden eine Woche nach deren Eintreffen an der Schule gelöscht.

Durchführungder CUVlD-19-FL'R-Selbsttesrs:

- Die PCR-Tests werden an der Schule durch ein 30 Sekunden andauerndes Spülen im Mund
durchgeführt. (Bei der Spülflüssigkeit handelt es sich um Trinkwasser, das mit
lebensmittelechtem Kochsalzversetzt ist).

0 Jede Schülerin bzw. jeder5chülererhälteinen Stickerbogen mit persönlichen (‚iR-Codes.

. Unmittelbarnach jeder Testung klebt die Schülerin bzw. der Schüler einen QR-Code-Sticker auf
ihr bzw. sein Teströhrchen (aufden Deckel des Röhrchens).

- Eine direkteZuordnung zu einer konkretenSchülerin bzw. einem konkretenSchüler kann damit
außerhalb der eigenen Schule nicht erfolgen,

0 Die Teströhrchenwerden gemeinsammit der Information, welcher Schule diese zuzuordnen
sind, an ein zur Auswertungder Tests zertifiziertes Labor gesendet. Das Labor schickt der Schule
einen Bericht mit der Gesamtanzahl der am Standort durchgeführtenTests und weistjene QR»

Codes aus, bei denen das COVID-19-Virus nachgewiesenwurde.
- Die Schule kann die mit einem positiven Ergebnis verknüpften [iR-Codes jeweils einer Schülerin

bzw. einem Schüler zuordnen.
- Bei positivem Testergebniswerden die Schülerin bzw. der Schüler sowie die

Erziehungsberechtigten unverzüglich durch die Schule verständigt. Positive Testergebnissesind
gemäß & 3 Abs. 1 Epidemiegesetz der Gesundheitsbehörde zu melden.

0 Ein negatives Testergebniswird im Corona—Testpass der Schülerin bzw. des Schülers vermerkt.

Weitere Details zum PCR<Selbsttest finden Sie unter:
www.bmbwf. .at alless uelt

Details zum COVlD-19 Antigen-Selbsttest finden Sie unter:
www.bmbwf.gv.atlselbsttest

Weitere Informationen zum Datenschutz im Bereich des BMBWF finden Sie unter:
www.hmbwf.gv.at{datenschutzschulen



EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG

(Vorname und Familienname], erreichbar unter
.(Telefonnummer)und (E-Mailadresse),

(Vorname undwillige ein, dass ich bzw. mein unter 14-jähriges Kind,

Familienname)

einen CDVID-19Antigen-Selbsttest (ohne Abstrich im hinteren Nasen— oder
Rachenbereich) vornehme bzw. vornimmt
UND

einen COVID-19 PCR-Selbsttest (durch Spülen) vornehme bzw. vornimmt und die oben
genannten Daten zum oben beschriebenen Zweck der Selbsttestung an Schulen
verarbeitet werden.

on, Datum Unterschriftder Schülerin, des Schülers b1w‚ der gesetzlichenVertreterin/des
gesetzlichenVertreters

Name (in Blockbuchstahen)

Widerruf der Einwilligung:

Ein Widerruf dieser datenschutzrechtlichenEinwilligungsowie der Einwilligungzur Vornahmeder
Probenabnahmefür den PCR-Test oder Antigen-Test ist jederzeit schriftlich (postelisch, per E-Mail, per
Telefax) beider Schule möglich. Durch den Widerruf der Einwilligungwird die Rechtmäßigkeit der davor
erfolgten Maßnahmen und Datenverarbeitungennicht berührt. Ab Zeitpunkt desWiderrufes werden an
der Schule keine dem Widerruf unterliegenden Testungenmehr durchgeführt.

Bitte geben Sie Ihrem Kind die unterschriebene Ein

aufbewahrt.
gungserklärung in die Schule mit. Sie wird dort


